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Regeste

Aufenthaltsbewilligung | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1.1
A.________ (geb. 1990) ist vietnamesische Staatsangehörige. Sie heiratete am 8. Dezember
2015 einen in der Schweiz niederlassungsberechtigten Landsmann, worauf ihr eine
Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei diesem erteilt wurde. Das Bezirksgericht Bülach
schied die Ehe am 17. Dezember 2019. Zu diesem Zeitpunkt lebten die Ehegatten bereits
seit zwei Jahren getrennt.

E. 1.2
Das Migrationsamt des Kantons Zürich wies am 6. Mai 2020 das Gesuch von A.________
ab, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlängern; es hielt sie an, das Land zu verlassen. Die
kantonalen Rechtsmittel hiergegen blieben ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich ging am 26. November 2020 davon aus, dass A.________ weder aus dem
Völkerrecht noch aus dem Landesrecht einen Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz
ableiten könne. Es sei nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanzen keine
Ermessensbewilligung ausgestellt hätten.

E. 1.3
A.________ gelangt hiergegen an das Bundesgericht mit dem sinngemässen Antrag, ihre
Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Mit Schreiben vom 30. Dezember 2020 wurde sie
darüber informiert, dass ihre Eingabe den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht
genügen dürfte, sie aber noch Gelegenheit habe, ihre Eingabe innert der laufenden
Beschwerdefrist zu verbessern. A.________ hat hierauf nicht reagiert.

E. 2.1
Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) haben
Rechtsschriften an das Bundesgericht die Begehren und die Begründung zu enthalten. Diese
muss sachbezogen sein und sich auf den Gegenstand des angefochtenen Entscheids
beziehen. Die beschwerdeführende Partei muss in gezielter Auseinandersetzung mit den für
das Ergebnis des angefochtenen Urteils massgeblichen Erwägungen in gedrängter Form
plausibel darlegen, inwiefern die Vorinstanz Rechte und Rechtsnormen verletzt haben soll (
BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f. mit Hinweisen). Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt
gebunden, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), es sei denn,
dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder
unvollständig ( Art. 105 Abs. 2 BGG ). Inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und
die Sachverhaltsfeststellung klarerweise unhaltbar sein sollen, muss in der



Beschwerdeschrift detailliert aufgezeigt und damit qualifiziert begründet werden ( BGE 144
V 50 E. 4.2 S. 53 mit Hinweisen).

E. 2.2
Die vorliegende Eingabe genügt diesen Anforderungen nicht: Die Beschwerdeführerin
schildert ihren Aufenthalt in der Schweiz, wo sie sich wohl fühle. Die Ehescheidung sei für
sie eine "schockierende Tragödie" gewesen. Ihr ehemaliger Gatte habe sie kontrolliert; sie
habe immer alles getan, wie er das wollte. Sie habe nur noch die Arbeit, die ihr heute helfe,
die "schmerzhaften Erinnerungen" zu lindern. Sie ersuche um eine Chance, ihr Leben in der
Schweiz auch ohne Ehemann aufbauen zu dürfen. Die Beschwerdeführerin legt damit nicht
in Auseinandersetzung mit den Ausführungen im angefochtenen Entscheid dar, inwiefern
dieser Recht verletzen würde. Ihre Vorbringen erschöpfen sich in - vor Bundesgericht
unzulässiger - appellatorischer Kritik (vgl. BGE 145 I 26 E. 1.3 S. 30). Auf die damit
offensichtlich unzulässige Beschwerde ist durch das präsidierende Mitglied im Verfahren
nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 3
Dem Verfahrensausgang entsprechend würde die unterliegende Beschwerdeführerin
kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ); es kann indessen davon abgesehen werden, Kosten
zu erheben ( Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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